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§ 42 BaSAG Mitwirkung der FMA bei
der Entscheidung über die

Gewährung gruppeninterner
finanzieller Unterstützung durch ein

Unternehmen mit Sitz in einem
anderen Mitgliedstaat

 BaSAG - Sanierungs- und Abwicklungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2023

(1) Untersagt oder beschränkt eine Aufsichtsbehörde mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat die Gewährung

nanzieller Unterstützung an ein Unternehmen der Gruppe mit Sitz in Österreich, das von der FMA beaufsichtigt wird,

oder an ein Unternehmen innerhalb einer Gruppe, die der konsolidierenden Aufsicht der FMA unterliegt, so kann die

FMA, wenn sie Einwände gegen die Untersagung oder Beschränkung der Gewährung nanzieller Unterstützung hat,

innerhalb von zwei Tagen nach Mitteilung der Entscheidung durch die betro ene Aufsichtsbehörde die EBA mit der

Angelegenheit befassen und ihre Unterstützung gemäß Art. 31 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 beantragen.

(2) Untersagt oder beschränkt eine Aufsichtsbehörde mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat die Gewährung

nanzieller Unterstützung an ein gruppenangehöriges Unternehmen mit Sitz in Österreich, das von der

Aufsichtsbehörde beaufsichtigt wird und dessen Gruppensanierungsplan gemäß Art. 7 Abs. 5 der Richtlinie 2014/59/EU

Angaben zu getro enen Vereinbarungen über gruppeninterne nanzielle Unterstützung enthält, so kann die FMA bei

der konsolidierenden Aufsichtsbehörde beantragen, eine Neubewertung des Gruppensanierungsplans gemäß Art. 8

der Richtlinie 2014/59/EU einzuleiten, oder, wenn der Sanierungsplan auf Ebene des Einzelunternehmens in Österreich

erstellt wurde, von diesem die Vorlage eines aktualisierten Sanierungsplans verlangen.
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